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Europatauglichkeit der sog. FEuropatauglichkeit der sog. Fööderalismusreform I (1)deralismusreform I (1)

1.1. Konkretisierung des Konkretisierung des Art. 23 Abs. 6 S. 1 GGArt. 23 Abs. 6 S. 1 GG
a)a) Alte Fassung Alte Fassung (bis 31.08.2006)(bis 31.08.2006)

„„Wenn im Schwerpunkt ausschlieWenn im Schwerpunkt ausschließßliche liche GesetzgebungsbeGesetzgebungsbe--
fugnissefugnisse der Lder Läänder betroffen sind, nder betroffen sind, sollsoll die Wahrnehmung die Wahrnehmung 
der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als der Rechte, die der Bundesrepublik Deutschland als MitMit--
gliedstaatgliedstaat der Europder Europääischen Union zustehen, vom Bund auf ischen Union zustehen, vom Bund auf 
einen vom Bundesrat benannten Vertreter der Leinen vom Bundesrat benannten Vertreter der Läänder nder üüberber--
tragentragen werdenwerden..““

b)b) Neue Fassung Neue Fassung (ab 01.09.2006)(ab 01.09.2006)
„„Wenn im Schwerpunkt ausschlieWenn im Schwerpunkt ausschließßliche liche GesetzgebungsbeGesetzgebungsbe--
fugnissefugnisse der Lder Läänder nder auf den Gebieten der schulischen auf den Gebieten der schulischen BilBil--
dungdung, der Kultur oder des Rundfunks, der Kultur oder des Rundfunks betroffen sind, betroffen sind, wirdwird die die 
Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik Wahrnehmung der Rechte, die der Bundesrepublik DeutschDeutsch--
landland als Mitgliedstaat der Europals Mitgliedstaat der Europääischen Union zustehen, vom ischen Union zustehen, vom 
Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter Bund auf einen vom Bundesrat benannten Vertreter 
üübertragen.bertragen.““
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Europatauglichkeit der sog. FEuropatauglichkeit der sog. Fööderalismusreform I (2)deralismusreform I (2)

2.2. Gemeinschaftsrechtliche Zahlungsverpflichtungen Gemeinschaftsrechtliche Zahlungsverpflichtungen 
a)a) Neuer Neuer Art. 104a Abs. 6 GGArt. 104a Abs. 6 GG (ab 01.09.2006)(ab 01.09.2006)

„„Bund und LBund und Läänder tragen nach der innerstaatlichen Zustnder tragen nach der innerstaatlichen Zustäändigkeitsndigkeits--
und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von suprasupra--
nationalennationalen oder voder vöölkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In lkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands. In 
FFäällen lllen läändernderüübergreifender Finanzkorrekturen der Europbergreifender Finanzkorrekturen der Europääischen ischen 
Union tragen Bund und LUnion tragen Bund und Läänder diese Lasten im Verhnder diese Lasten im Verhäältnis 15 zu 85. ltnis 15 zu 85. 
Die LDie Läändergesamtheit trndergesamtheit träägt in diesen Fgt in diesen Fäällen solidarisch 35 vom llen solidarisch 35 vom 
Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen Hundert der Gesamtlasten entsprechend einem allgemeinen 
SchlSchlüüssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Lssel; 50 vom Hundert der Gesamtlasten tragen die Läänder, die nder, die 
die Lasten verursacht haben, anteilig entsprechend der Hdie Lasten verursacht haben, anteilig entsprechend der Hööhe der he der 
erhaltenen Mittel. Das Nerhaltenen Mittel. Das Näähere regelt ein Bundesgesetz, das der here regelt ein Bundesgesetz, das der 
Zustimmung des Bundesrates bedarfZustimmung des Bundesrates bedarf..““

((s.as.a. das. das Lastentragungsgesetz Lastentragungsgesetz [Art. 15 des [Art. 15 des FFööderalismusderalismus--
reformreform--BegleitgesetzesBegleitgesetzes]/]/LastGLastG))
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Europatauglichkeit der sog. FEuropatauglichkeit der sog. Fööderalismusreform I (3)deralismusreform I (3)

b)b) Neuer Neuer Art. 109 Abs. 5 GGArt. 109 Abs. 5 GG (ab 01.09.2006)(ab 01.09.2006)
„„Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus 
Rechtsakten der EuropRechtsakten der Europääischen Gemeinschaft auf Grund des ischen Gemeinschaft auf Grund des 
Artikels 104 des Vertrags zur GrArtikels 104 des Vertrags zur Grüündung der Europndung der Europääischen ischen 
Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin sind von Gemeinschaft zur Einhaltung der Haushaltsdisziplin sind von 
Bund und LBund und Läändern gemeinsam zu erfndern gemeinsam zu erfüüllen. llen. SanktionsmaSanktionsmaßß--
nahmennahmen der Europder Europääischen Gemeinschaft tragen Bund und ischen Gemeinschaft tragen Bund und 
LLäänder im Verhnder im Verhäältnis 65 zu 35. Die Lltnis 65 zu 35. Die Läändergesamtheit trndergesamtheit träägt gt 
solidarisch 35 vom Hundert der auf die Lsolidarisch 35 vom Hundert der auf die Läänder entfallenden nder entfallenden 
Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom Hundert Lasten entsprechend ihrer Einwohnerzahl; 65 vom Hundert 
der auf die Lder auf die Läänder entfallenden Lasten tragen die Lnder entfallenden Lasten tragen die Läänder nder 
entsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Nentsprechend ihrem Verursachungsbeitrag. Das Näähere here 
regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des BundesBundes--
ratesrates bedarf.bedarf.““

((s.as.a. das. das SanktionszahlungsSanktionszahlungs--Aufteilungsgesetz Aufteilungsgesetz [Art. 14 [Art. 14 
des Fdes Fööderalismusreformderalismusreform--Begleitgesetzes]/SZAG)Begleitgesetzes]/SZAG)
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Europatauglichkeit der sog. FEuropatauglichkeit der sog. Fööderalismusreform I (4)deralismusreform I (4)

3.3. WWüürdigung rdigung 

Dass der Bund bei Dass der Bund bei beibei lläändernderüübergreifenden bergreifenden FinanzFinanz--
korrekturenkorrekturen nach nach Art. 104a Abs. 6 S. 2 GG Art. 104a Abs. 6 S. 2 GG n.Fn.F..
ebenfalls einen Anteil trebenfalls einen Anteil träägt, stellt eine Ausnahme vom gt, stellt eine Ausnahme vom 
Verursacherprinzip dar. Verursacherprinzip dar. 

Art. 109 Abs. 5 GG Art. 109 Abs. 5 GG n.Fn.F.. lläässt die sst die Aufteilung des Aufteilung des 
zulzuläässigen Defizits und des Kreditvolumens sowie die ssigen Defizits und des Kreditvolumens sowie die 
Festlegung innerstaatlicher Sanktionen weiterhin Festlegung innerstaatlicher Sanktionen weiterhin 
offen (Foffen (Fööderalismusreform II?). deralismusreform II?). 
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